
Regelungen Sportunterricht  
an der Michaelschule Riegel 
 
1. Das Tragen von Schmuck (Ringe, Ketten, Ohrringe, Uhren...) während des 

Sportunterrichts ist grundsätzlich nicht gestattet, weil es sowohl für den Träger 
selbst als auch für andere eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt.  
Eine Weigerung den Schmuck zu entfernen, hat den Ausschluss vom 
Sportunterricht und die Note „Ungenügend" aufgrund der Leistungsverweigerung 
zur Folge. 

2. Das Tragen von Piercings kann lediglich bei vorliegender 
Einverständniserklärung  
(s. unterer Abschnitt) der Erziehungsberechtigten erlaubt werden. 

3. Fehlende Sportkleidung hat die Nichtteilnahme am Sportunterricht, begleitet von 
dem Abschreiben eines Textes während der betreffenden Sportstunde, zur Folge. 

4. Wer aufgrund von Krankheit nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, muss zur 
betreffenden Sportstunde einen entsprechenden Vermerk der Eltern im Michel 
vorzeigen und vom Sportlehrer gegenzeichnen lassen. Bei Nichtvorliegen der 
elterlichen Information, muss von einer Leistungsverweigerung ausgegangen 
werden (siehe Punkt 1). 

5. Bei der Nichtteilnahme am Sportunterricht aufgrund eines ärztlichen Attestes, 
wird der/ die Schüler/ -in, sofern der Sportunterricht in Randstunden stattfindet, 
nach Hause entlassen, bzw. er/ sie kommt später zum Unterricht. 

6. Generell gilt für Klassen, deren Sportunterricht in der Römerhalle stattfindet (2. 
bis 5. Stunde), dass die Schüler/ -innen GEMEINSAM mit der Sportlehrkraft zur 
Römerhalle gehen. Die Aufsichtspflicht obliegt der jeweiligen Lehrkraft. Die 
Schüler/ -innen treffen sich mit der Lehrkraft pünktlich auf dem Lehrerparkplatz. Es 
wird gemeinsam und auf direktem Weg zur Römerhalle gelaufen. 

7. Bei Eckstunden (1. und 6. Stunde) können die Erziehungsberechtigten ihre  
Einverständniserklärung (s. unterer Abschnitt) geben, dass die Kinder direkt an die 
Römerhalle kommen bzw. von der Römerhalle nach hause gehen dürfen 

8. Alle Schüler und Eltern werden zu Beginn des Schuljahres darüber informiert.  
 
 

__________________ 
Mira Koch, Rektorin 

 
Ich habe obige Regelungen gelesen und erkläre, diese verstanden zu haben 
und ab sofort zu befolgen. 
 
 
Riegel, den ____________   _____________________ 
       Unterschrift des Schülers 
 
 
 
 
Ich/ wir habe/ -n obige Regelungen gelesen und erkläre/ -n diese verstanden zu 
haben. 
 
Riegel, den ____________  
 ________________________________ 
       Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten 
 
 
 



 

Regelungen Sportunterricht  
an der Michaelschule Riegel 
 

 

 

Bis zum 05.10.2011 an den/ die Klassenlehrer/ - in abgeben 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  
 
 
 

 
Das Tragen von Piercings kann lediglich bei vorliegender Einverständniserklärung  
der Erziehungsberechtigten erlaubt werden. 
 
Name: ____________  Klasse: _______________ 
 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter 
______________ 
 
während des Sportunterrichts ihr Piercing tragen darf. Im Falle eines Unfalles hafte 
ich für  
 
mein Kind. 
 
Datum: ____________  Unterschrift: _______________ 
 
 

 
 
 
 

 
Bei Eckstunden (1. und 6. Stunde) können die Erziehungsberechtigten ihre  
Einverständniserklärung (s. unterer Abschnitt) geben, dass die Kinder direkt an die 
Römerhalle kommen bzw. von der Römerhalle nach hause gehen dürfen. 
 
Name: ____________  Klasse: _______________ 
 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter 
______________ 
 
direkt an die Römerhalle/Sportplatz Riegel/ Sportplatz  St.Anton kommen bzw. von 
dort direkt nach hause gehen darf. 
 
Datum: ____________  Unterschrift: _______________ 
 
 

 

 


